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I. Aus der Geschäftsstelle

II. Zu Gast bei...

Frau Jutta Pfeiffer…
Gasthaus & Pension „Zum Trippstein“
… eine Oase der Ruhe

Gastwirt werden ist nicht schwer, aber blei-
ben…
diesen spruch prägte alfred pfeiffer, der 
den „trippstein“ 1898 von seinem schwie-
gervater übernahm.
Viele, auch schwere, Zeiten und Gesell-
schaftsordnungen hat dieses Haus erlebt 
und bis jetzt überlebt.
als ich, Jutta pfeiffer, im Januar 1989 als 
4. Generation das Haus von meinem Vater 
übernahm, ahnte ich nicht, welche Verän-
derungen auf mich zukommen würden.
Jahrzehntelange Verträge mit der Hand-
werkskammer erfurt wurden gekündigt, 
Umsätze brachen weg, auf einmal war alles 
anders. da ich aber als Gastwirtskind und 
gelernte Köchin eine gute Grundlage hat-
te und ich seit der beendigung der Lehre 
im elterlichen Geschäft arbeitete, stellte ich 
mich meinen neuen Herausforderungen – 
was blieb mir auch weiter übrig…
Schlaflose Nächte, Sorgen um einen Kredit 
und die Umbauarbeiten am und im Haus 
waren aber nicht umsonst. Viel haben wir 
verändert, manches im alten stil eines 
Landgasthofes belassen.
Vielleicht ist es gerade der Charme eines 
Gasthofes auf dem Land, der die Gäste aus 
allen bundesländern und aus vielen teilen 
der Welt zu uns kommen läßt.
seine Hoheit, prinz albert von sachsen und 

seine Gemahlin, prinzessin elmi-
ra, die uns schon einige Male be-
suchten, waren wohl bisher die 
bedeutendsten Gäste unseres 
Hauses.
als ich geboren wurde, kam ein 
stempel auf meine stirn „du 
wirst Gastwirt.“
obwohl ich 2 söhne (34 / 38) 
habe, ist ein nachfolger noch 
nicht in sicht (ich habe da wohl 
etwas verpasst), aber ich denke, 
man sollte niemanden zu etwas 
zwingen – vielleicht tut die Zeit 
ein Übriges. Freiwillige einsätze, wenn „not 
am Mann“ ist, sind für beide söhne schon 
normal.
auch einen partner, der Verständnis für den 
beruf eines Gastronomen hat, sowie Mit-
arbeiter, die Liebe zum beruf mitbringen, 
braucht man unbedingt.

abseits von belebten straßen, eingebet-
tet zwischen Wiesen und Wäldern liegt, in 
einem landschaftlich und kulturell äußerst 
interessanten Gebiet, der kleine ort bechs-
tedt, zwischen schwarzburg und Königsee 
gelegen. Hier lässt man sich gern nieder, 
um sich zu entspannen und der Hektik des 
Alltags zu entfliehen
Hier ist jeder Gast sehr willkommen und 
kann die persönliche und herzliche atmo-
sphäre im kleinen seit 1898 familiär geführ-
ten Haus genießen.

der gemütliche Gasthof mit herrlichem 
biergarten und einer südhangliegewiese ist 
ideal, um Hektik und stress zu vergessen 
und die seele baumeln zu lassen.
das Haus bietet eine Gaststube und ein Ver-
einszimmer für jeweils 20, sowie einen saal 
für 50 personen.
die 7 Gästezimmer sind individuell im ge-
mütlichen Landhausstil eingerichtet. Zur 
ausstattung gehören dusche und WC, so-
wie sat-tV und radio. parkplätze sind direkt 
am Haus vorhanden.

Im Herzen des Gasthauses wird thüringer 
Küche noch gelebt, mit thüringer spezia-
litäten verwöhnt Familie pfeiffer hier ihre 
Gäste. Eine flüssige Gaumenfreude ist hier 
ein gut gehütetes Familienrezept – Wald-
meisterbowle begeistert die Gäste jedes 
Frühjahr aufs neue, verrät uns Jutta pfeif-
fer, und zählt zu den ganz besonderen spe-
zialitäten dieses Hauses.

Liebe Verbandsmitglieder, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Vorankündigung

da viele Mitglieder wieder nachgefragt haben wann unsere diesjährige aus-
fahrt stattfindet, können wir Ihnen heute mitteilen, dass wir die Ausfahrt für 
Montag den 16.08. oder 23.08.2010 planen. auf jeden Fall bleiben wir wieder 
bei unserer thüringen rundfahrt.
die einladung gehen Ihnen rechtzeitig zu!

KMU und die Bank

schulze sitzt gerade in einer Cocktailbar, 
als er von einem bankangestellten seiner 
Hausbank angerufen wird: „Ihr Konto ist 
über 400.000,- eUr im soll!“
schulze darauf trocken: „Wie war denn 
mein Kontostand vor einem Monat?“

der bankangestellte verunsichert: 
„300.000,- eUr Haben!“

schulze darauf ganz gelassen:
„Und, hab ich sie da vielleicht angerufen?“



III. Aus dem Steuerbüro

Neuregelung für Verkaufsgutscheine – 
Sicherheit für Ihre Buchhaltung
seit Januar 2010 gibt es eine neuregelung 
zur Fälligkeit der Umsatzsteuer beim Ver-
kauf von Gutscheinen. Unterscheiden sie 
dabei zwingend zwischen Leistungs- und 
Wert-Gutscheinen:

Sofortige Umsatzsteuerpflicht bei Leis-
tungsgutschein:
Beispiel: sie verkaufen einen Gutschein 
über ein 3-Gänge-Menü für zwei personen 
im Wert von 50,00 euro.
Fälligkeit der Umsatzsteuer: Wenn sie Leis-
tungen und produkte klar auf dem Gut-
schein angeben, wird die Umsatzsteuer 
sofort fällig.

Spätere Umsatzsteuerpflicht bei Wertgut-
schein:
Beispiel: sie verkaufen einen Gutschein im 
Wert von 50,00 euro. dieser Gutschein gibt 
keine konkrete Leistung und produkte ihres 
Hauses an. beim einlösen kann der Gast 
mitbestimmen, welche Leistungen er wählt, 
z.b. Massage, Übernachtung, dinner, haus-
eigene produkte.
Fälligkeit der Umsatzsteuer: Wenn sie Leis-
tungen und produkte nicht deutlich auf dem 
Gutschein angeben, wird die Umsatzsteu-
er erst bei Einlösen des Gutscheins fällig.

Beachten Sie: Wenn sie Ihre Gutscheine 
nicht an Ihre buchhaltung weiterreichen, 
kann die Fälligkeit nicht beurteilt werden 
und die Umsatzsteuer ist sofort fällig.

Unsere Empfehlung:
Verlieren sie keine Liquidität, reichen • 
sie immer Ihre Gutscheine an Ihre 
buchhaltung weiter, damit diese richtig 
verbucht werden.
Lassen sie Ihre Kasse prüfungssicher • 
einrichten, um das ergebnis auf dem 
Z-bon zu dokumentieren.
Verbessern sie Ihr betriebsergebnis: • 
nicht eingelöste Gutscheine steigern 
nach 3 Jahren (gesetzliche Verjäh-
rungsfrist) ohne Umsatzsteuerpflicht 
den ertrag.

Das Ende eines Verbotes - Reisekosten 
in privat und beruflich aufteilbar
dienstreisen in touristisch interessante Ge-
biete werden vom Finanzamt besonders 
kritisch unter die Lupe genommen. die bei 
einer solchen reise entstandenen aufwen-
dungen wurden bislang nur als betriebsaus-
gaben anerkannt, wenn die reise nahezu 
ausschließlich beruflich veranlasst war.

„Alles oder Nichts“ war bislang die De-
vise
die Finanzverwaltung versagte bisher den 
abzug von aufwendungen, wenn die dienst-
reise um ein paar erholungstage verlängert 
wurde oder beispielsweise bei einem Kon-
gress in der Freizeit ein kulturelles rahmen-
programm angeboten wurde. somit wurden 
nur die teilnahmegebühren und andere 
dienstreise- bzw. Kongresskosten aner-
kannt. nach der devise „alles oder nichts“ 
wurde die aufteilung von Flug- oder Fahrt-
kosten für eine nicht ganz überwiegend 
beruflichen Reise in einen beruflichen und 
einen privaten teil abgelehnt. stattdessen 
ordnete die Finanzverwaltung die gesam-
ten Flug- oder Fahrtkosten dem privaten 
bereich zu und verweigerte den betriebs-

kostenabzug. Die Bundesfinanzrichter ent-
schieden sich gegen diese praxis.

Reisekosten können zeitanteilig aufge-
teilt werden
enthält eine reise auch private anteile, 
können die Kosten in privat und beruflich 
veranlasste aufwendungen aufgeteilt wer-
den, z. b. nach Zeitanteilen. dieses Urteil 
schafft für alle eine erleichterung, die eine 
dienstreise mit einem Urlaub verbinden 
wollen. andererseits gerät insbesondere 
bei Fortbildungen im ausland oder längeren 
auslandsdienstreisen der vollständige rei-
sekostenabzug in Gefahr. denn bei (länge-
ren) dienstreisen in große Metropolen oder 
erholungsgebiete wird oftmals auch eine 
touristische Komponente nahe liegen und 
sich eine private Mitveranlassung aufdrän-
gen. es wird schwer, dies zu widerlegen, um 
die gesamten Aufwendungen als beruflich 
veranlasst abziehen zu können.

Hinweis
Die berufliche Veranlassung einer Dienstrei-
se muss dem Finanzamt eindeutig nachge-
wiesen werden. aufbewahrt werden sollten 
deshalb nicht nur Hotelrechnungen, Fahr-
karten und sonstige belege, sondern auch 
Terminkalender, Agendas, Teilnahmezertifi-
kate, Mitschriften der Vorträge und sonstige 
Nachweise, die eine berufliche Veranlassung 
darlegen. (Stand: April 2010)

Des einen Freud, des anderen Leid
Steuerbonus für Hotelbranche – Erhöh-
te Reisekosten für den Hotelgast
die kurzfristige Vermietung von Wohn- und 
schlafräumen, insbesondere in Hotels, 
Pensionen, aber auch von Campingflächen 
unterliegt seit 01.01.2010 dem ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz von 7%. allerdings 
gilt der ermäßigte steuersatz nur für die 
Übernachtung. Zusätzliche Leistungen, wie 
das Frühstück, werden weiterhin mit 19% 
versteuert, egal ob das Frühstück extra be-
rechnet wird oder im Zimmerpreis enthal-
ten ist. damit müssen in der Hotelrechnung 
Übernachtung (mit 7% Umsatzsteuer) und 
Frühstück (mit 19% Umsatzsteuer) ge-
trennt ausgewiesen werden.

Hoteliers geben Steuervorteil nicht im-
mer an ihre Gäste weiter
die Hotelbranche wird durch die niedrigere 
Umsatzsteuer steuerlich entlastet. ein steu-
ergeschenk, dass lang geplante sanierun-
gen oder Modernisierungen erlaubt und ein 
absenken der Übernachtungspreise ermög-
licht. doch wenn die Hoteliers den steu-
ervorteil nicht an ihre Gäste weitergeben, 
kann es für Unternehmen bei Geschäftsrei-
sen teurer werden.

Beispiel
Regelung bis 2009
bei einem Zimmerpreis von 119 eUr brut-
to (ohne Frühstück) hatte ein Unternehmer 
betriebsausgaben von 100 eUr. das Fi-
nanzamt vergütete 19 eUr Vorsteuer.

Regelung ab 2010
der Zimmerpreis beträgt nach wie vor 119 
eUr brutto. der betriebliche aufwand be-
trägt 111,22 eUr, denn in den 119 eUr 
sind nur noch Vorsteuern in Höhe von 7,78 
eUr (7/107 von 119 eUr) enthalten.
damit steigen die betrieblichen Kosten um 
11,22 eUr.

Nettovereinbarungen können Mehrkos-
ten mindern
Unternehmer, die oft dienstlich unterwegs 
sind und Firmen, deren arbeitnehmer regel-
mäßig auf Montage arbeiten, sollten even-
tuelle Mehrkosten rechtzeitig kalkulieren. 
prüfen sie, ob sie für Übernachtungskon-
tingente in Hotels oder arbeitnehmerun-
terkünften feste netto-preise vereinbaren 
können. dann werden sich künftige Um-
satzsteueränderungen nicht mehr auf den 
Gewinn auswirken.
(Stand: April 2010)

Sozialversicherungspflicht mitarbei-
tender Ehepartner - Clearingstelle ent-
scheidet ab Juni allein
nicht selten kommt es vor, dass die ehe- 
bzw. Lebenspartner von existenzgründern 
im betrieb mitarbeiten. regelmäßig stellt 
sich hier die Frage, ob es sich dabei um 
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis oder um eine versiche-
rungsfreie selbstständige tätigkeit han-
delt. dies zu beurteilen, obliegt seit dem 
01.06.2010 allein der Clearingstelle der 
deutschen rentenversicherung bund (drV 
bund).
seit 2005 wird zur Klärung der Versiche-
rungspflicht mitarbeitender Ehegatten bzw. 
Lebenspartner das sog. statusfeststellungs-
verfahren von den Krankenkassen durchge-
führt. Maßgebend für die prüfung sind die 
tatsächlichen Verhältnisse, auch wenn die-
se im familiären rahmen naturgemäß etwas 
lockerer gehandhabt werden. als anhalts-
punkte für eine beschäftigung galten tätig-
keiten auf Weisung und die eingliederung 
in die arbeitsorganisation des Weisungs-
gebers. stellten die zuständigen Kranken-
kassen hierbei fest, dass der partner auch 
unternehmerisch tätig war, wurde die Clea-
ringstelle der drV bund in das Verfahren 
mit einbezogen.

Wie bereits bei den mitarbeitenden ab-
kömmlingen und geschäftsführenden Ge-
sellschaftern üblich wird die Clearingstel-
le vom 01.06.2010 an nunmehr auch die 
Überprüfung der Sozialversicherungspflicht 
mitarbeitender ehe- bzw. Lebenspartner 
übernehmen. deren entscheidung ist dann 
sowohl für die Krankenkassen als auch die 
agentur für arbeit bindend. Hierauf einigten 
sich die spitzenorganisationen der sozial-
versicherungsträger, bestehend aus dem 
GKV-spitzenverband berlin, der deutschen 
rentenversicherung bund berlin sowie der 
bundesagentur für arbeit.

nähere Informationen erhalten sie auf der 
Internetseite der deutschen rentenversi-
cherung bund.



Kabinett beschließt Fortführung der 
freiwilligen Arbeitslosenversicherung 
für Existenzgründer
auch nach dem 31.12.2010 werden exis-
tenzgründer sich unter bestimmten Voraus-
setzungen freiwillig gegen arbeitslosigkeit 
versichern können. ein entsprechender 
Gesetzentwurf wurde jetzt vom bundes-
kabinett verabschiedet. das so genannte 
beschäftigungschancengesetz beinhaltet 
allerdings umfangreiche Änderungen der 
bisherigen regelung.

Versicherungspflichtverhältnis auf An-
trag 
so wird aus der „freiwilligen Weiterversi-
cherung“ ein „Versicherungspflichtverhält-
nis auf antrag“. Hierbei soll eine ordentliche 
Kündigung erstmals nach ablauf von fünf 
Jahren möglich sein. allerdings endet das 
Versicherungspflichtverhältnis, wenn der 
Versicherte mit der beitragszahlung länger 
als drei Monate in Verzug gerät.

Beitragssätze werden deutlich erhöht 
auch die bisher sehr niedrigen beitragssät-
ze werden laut Gesetzentwurf in zwei etap-
pen angehoben. so wird für 2011 eine Ver-
dopplung der beiträge auf dann ca. 30 - 40 
euro monatlich erfolgen. ab 2012 werden 
die beiträge dann noch einmal um das dop-
pelte angehoben. neu ist, dass existenz-
gründer ab 2011 im ersten Gründungsjahr 
nur den halben beitragssatz zahlen.

Antragsfrist soll verlängert werden 
positiv für den Gründer ist die geplante Ver-
längerung der antragsfrist. Musste der an-
trag auf freiwillige Weiterversicherung bis-
her spätestens innerhalb von einem Monat 
nach aufnahme der tätigkeit gestellt wer-
den, haben existenzgründer ab 2011 drei 
Monate Zeit sich zu entscheiden.

Sonderkündigungsrecht für bereits 
Versicherte 
existenzgründer, die sich vor dem 
01.01.2011 für eine freiwillige Weiterver-
sicherung in der arbeitslosenversicherung 
entschieden haben, werden automatisch 
in ein Versicherungspflichtverhältnis auf 
antrag übernommen. sie können ihre 
arbeitslosenversicherung dann bis zum 31. 
März 2011 durch schriftliche erklärung ge-
genüber der bundesagentur für arbeit rück-
wirkend zum 31.12.2010 kündigen.

Details offen 
Wie das neue „Versicherungspflichtverhält-
nis auf antrag“ im detail aussehen wird, 
hängt vom weiteren Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens ab. Gewerkschaften und 
opposition haben bereits diskussionsbedarf 
angemeldet. Wir halten sie auf dem Lau-
fenden.

Gründungszuschuss auch bei Lücke 
zwischen Arbeitslosengeldbezug und 
tatsächlicher Gründung
Gründer aus der arbeitslosigkeit haben auch 
dann anspruch auf Gründungszuschuss, 
wenn eine kurze zeitliche Lücke zwischen 
anspruch auf arbeitslosengeld und aufnah-
me der selbstständigen tätigkeit besteht. 
dies entschied das bundessozialgericht 
(bsG) in einem aktuellen Urteil (az.: b 11 
aL 11/09 r).
ein arbeitslos gewordener dachdecker be-
antragte für den 01.10.2006 arbeitslosen-
geld, das ihm die zuständige arbeitsagen-
tur für diesen einen tag auch bewilligte. 
Zeitgleich beantragte der Kläger die Ge-
währung eines Gründungszuschusses ab 
02.10.2006. die notwendigen Unterlagen 
(stellungnahme einer fachkundigen stelle 
und Gewerbeanmeldung) reichte er aller-
dings erst zum 12.10.2006 bei der agentur 

ein. diese lehnte daraufhin die Gewährung 
eines Gründungszuschusses ab.

Gegen die entscheidung der arbeitsagentur 
klagte der dachdecker und bekam in letz-
ter Instanz recht. „ein Gründungszuschuss 
komme auch dann in betracht, wenn der 
anspruch auf arbeitslosengeld nicht naht-
los an die anschließende aufnahme einer 
selbstständigen tätigkeit heranreicht“, so 
das bsG. „ausreichend sei nach sinn und 
Zweck und unter berücksichtigung der 
rechtsentwicklung der Förderleistung ein 
enger zeitlicher Zusammenhang mit einem 
vorangehenden arbeitslosengeldanspruch, 
der gewahrt ist, solange ein Zeitraum von 
ca. einem Monat nicht überschritten ist.“

der Gründungszuschuss ist eine staatliche 
Förderung, die zusätzlich zum erzielten ein-
kommen aus selbstständiger tätigkeit und 
neben den sonstigen öffentlichen Förder-
mitteln zur existenzgründung gewährt wer-
den kann (§ 57 sGb III).

V. Für Existenzgründer

IV. Ihr Recht

Deutsches Arbeitsrecht ist europa-
rechtswidrig - Europäischer Gerichts-
hof kippt Kündigungsfristen
nach dem bürgerlichen Gesetzbuch werden 
bei der berechnung der Kündigungsfrist für 
eine arbeitgeberseitige Kündigung die Zei-
ten bis zum 25. Lebensjahr des arbeitneh-
mers nicht berücksichtigt. das stellt nach 
einschätzung des europäischen Gerichts-
hofes (euGH) eine diskriminierung junger 
Menschen wegen des alters dar. der euGH 
hat die deutschen Gerichte angewiesen, die 
aufgezeigte rechtsprechung sofort umzu-
setzen, d.h. es gibt keine Übergangsfristen 

und keinen Vertrauensschutz.

Beispiel:
ein arbeitnehmer ist seit seinem 18. 
Lebensjahr beschäftigt und erhält nach 
11 Jahren tätigkeit eine Kündigung 
durch den arbeitgeber. Zum Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigung ist der ar-
beitnehmer 29 Jahre alt.

Kündigungsfrist nach bisherigem • 
recht (§ 622 abs. 2 satz 2 bGb): 
1 Monat zum Monatsende
Kündigungsfrist nach jetzt zu beach-• 
tendem recht(§ 622 abs. 1 satz 1 nr. 

4 bGb): 4 Monate zum Monatsende (da 
das arbeitsverhältnis länger als zehn 
Jahre besteht).

der anwalt  liest den Verwandten 
den letzten Willen eines reichen 
Verstorbenen vor: „Und an Heinz, 
dem ich versprach, ihn in meinem 
testament zu erwähnen, einen 
herzlichen Gruß: „Hallo, Heinz, 
alter Knabe!“

das Finanzamt schickte einem 
existenzgründer einen Haufen 
Formulare und blanko-steuer-
erklärungen jeder art.
dieser schickte den ganzen 
packen zurück mit der notiz 
„danke, aber ich möchte ihrem 
Verein nicht beitreten“.

VI. Unternehmensnachfolge

Wenn es Zeit ist, den Staffelstab zu 
übergeben - Begleitung von Unterneh-
mensnachfolge wird staatlich geför-
dert
Früher gingen betriebe oft auf den sohn 
oder die tochter über. Heute ist das anders. 
Immer mehr Unternehmen, vor allem kleine 
und mittlere, finden keine geeigneten Nach-

folger. so droht deutschlandweit jährlich 
mehreren tausend betrieben im schlimms-
ten Fall das aus. Mit weitreichenden Folgen: 
Vernichtung von Know How, Kapital und vor 
allem von arbeitsplätzen.

Passgenaue Beratung hilft das oft kom-
plizierte Procedere zu erleichtern

Nachfolgeregelungen sind häufig emotio-
nal beladen. sich von seinem Lebenswerk 
zu lösen, Jüngeren platz zu machen, kostet 
viel Überwindung. Zudem wird klar, eine für 
beide seiten zufrieden stellende Übergabe 
bedarf einer langfristigen Vorbereitung und 
eines rechtzeitigen Interessenausgleichs. 
Passgenaue Beratung, Qualifizierung und



COOP[+]² – Sie als Unternehmer/-in brauchen gute Mitarbeiter/innen!?

Geeignetes Personal finden und dabei die Stärken der über 50jährigen nutzen – gar nicht so einfach?
Im rahmen des bundesprogramms „perspektive50plus – beschäftigungspakete in den regionen“ wird bereits seit 2005 erfolgreich 
gearbeitet. es ist die aufgabe dieser Institution, dem Unternehmer dienstleistungen im sinne des personaleinsatzes zur Verfügung zu 
stellen.
Finanziert wird diese arbeit durch das bundesministerium für arbeit und soziales.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.coop-jena.info oder kontaktieren sie das Coop[+]²  - team an dem für 
sie zu treffenden standort:

Jena:   03641/49 48 31
saale-Holzland-Kreis: 03641/379 207 oder 036691/49 151 oder 03641/690 190
saalfeld – rudolstadt: 03671/5320 206 oder 03672/3575 154
Weimar/apolda:  03643/45 11 452 oder 03644/531 173
Gera:   0365/857 263
Landkreis Greiz:  0365/857 308 oder 03661/457 153 oder 036628/86340
altenburger Land: 03447/580 396 oder 034491/5799 11
saale-orla-Kreis:  03647/4675 219 oder 036651/70 257 oder 03663/434 292

Schenken macht wieder mehr 
Spaß - Reform der Erbschaftsteu-
erreform entlastet Erben und Be-
schenkte

Vor einem Jahr wurde das erbschaft- 
und schenkungsteuerrecht umfas-
send reformiert. nach erster Kritik 
hat der Gesetzgeber innerhalb eines 
Jahres einige erfreuliche Korrekturen 
am erbschaftsteuerreformgesetz vor-
genommen. dadurch wird bei vielen 
schenkungen und erbfällen keine 
oder nur eine geringe erbschaftsteuer 
anfallen.

Steuersätze für Zuwendungen an Ge-
schwister und Eltern sinken
Geschwister und Eltern profitieren von 
den neuen steuersätzen der steuerklasse 
(SKL) II. Der zweistufige Steuertarif von 
30% bzw. 50% wurde durch einen allmäh-
lich ansteigenden steuertarif ersetzt. die 
neuen steuersätze von 15% bis 43% gel-
ten für schenkungen und erbschaften, bei 
denen die steuer nach dem 31. dezember 
2009 entsteht.
Insbesondere bei der Übertragung von klei-
nen und mittleren Vermögen führt die neu-
regelung zu einer deutlichen entlastung. 
durch einen persönlichen steuerfreibetrag 
können Kinder ihren eltern, oder Geschwis-
ter untereinander, 20.000 eUr steuerfrei 
schenken oder vererben. bei Vermögens-
werten bis 95.000 eUr (75.000 eUr steu-
erpflichtig) fällt nur noch halb soviel Erb-
schaftsteuer an.

Betriebsvermögen kann nahezu steu-
erfrei verschenkt oder vererbt werden
die steuerliche belastung mit erbschaft- 
und schenkungsteuer darf nicht dazu füh-
ren, dass mittelständische Unternehmen 

in ihrer existenz gefährdet werden. daher 
kann Unternehmensvermögen steuerbe-
günstigt an die nächste Generation ver-
schenkt oder vererbt werden. Wird begüns-
tigtes betriebsvermögen bis zu einer Million 
euro übertragen, fällt keine erbschaft- oder 
schenkungsteuer an. aber auch betriebs-
vermögen mit höheren Werten können 
steuerfrei vererbt oder verschenkt werden. 
beide begünstigungen sind mit 
einer reihe von restriktionen 
verbunden. Werden diese nicht 
eingehalten, fällt rückwirkend 
steuer an. so darf der erwerber 
das Unternehmen nicht sofort 
veräußern oder aufgeben, son-
dern muss es für einige Jahre 
weiterführen. die behaltefristen 
wurden rückwirkend zum 01. 
Januar 2009 von sieben Jahren 
auf fünf Jahre (bzw. für eine 
100%ige steuerbefreiung von 
zehn Jahren auf sieben Jahre) 
verkürzt. Während der behalte-
fristen müssen auch die arbeits-
plätze mehrheitlich erhalten 
bleiben, indem eine sog. Min-

destlohnsumme erreicht wer-
den muss. dies gilt allerdings 
nur für Unternehmen mit mehr 
als 20 beschäftigten (bisher 
mehr als 10 beschäftigten). 
durch die verkürzten „Wohl-
verhaltenszeiträume“ wird es 
seltener zur nachversteue-
rung kommen. Und schenken 
macht wieder mehr spaß.

Dennoch bleiben Zweifel 
an der Verfassungsmäßig-
keit des Gesetzes
Zwar hat der Gesetzgeber ei-
nige Korrekturen an dem seit 

01. Januar 2009 geltenden erbschaftsteuer-
reformgesetz vorgenommen. dennoch blei-
ben Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
des Gesetzes. Gegen das erbschaftsteuer-
reformgesetz sind deshalb schon mehrere 
Verfahren beim Bundesfinanzhof und Bun-
desverfassungsgericht anhängig. (Stand: 
April 2010)

VII. Erbschaftssteuer

Vermögen bis 
EUR

SKL I SKL II 
(2009)

SKL II 
(2010)

SKL III

75.000 7% 30% 15% 30%

300.000 11% 30% 20% 30%

600.000 15% 30% 25% 30%

6.000.000 19% 50% 30% 50%

13.000.000 23% 50% 35% 50%

26.000.000 27% 50% 40% 50%

darüber 30% 50% 43% 50%

individuelles Coaching durch einen Unter-
nehmensberater helfen dabei, das aufwen-
dige und oft komplizierte procedere zu er-
leichtern, den prozess zeitlich zu straffen 
und die gegenseitigen Interessen zu wah-
ren.

Bundesländer fördern die Begleitung 
der Unternehmensnachfolge
oft scheuen sich kleine und mittlere Un-
ternehmen vor den Kosten einer professi-

onellen Unternehmensberatung. 
das haben auch die verschiedenen 
bundesländer erkannt und fördern 
die begleitung der Unternehmens-
nachfolge. denn die erhaltung von 
arbeitsplätzen und der Fortbestand 
der Unternehmen liegt ihnen am 
Herzen. so wird die  beratung von 
Übergebern bis zu 80% gefördert, 
die beratung von nachfolgern sogar 
bis zu 100%.

ein alternder Unternehmer ruft sei-
nen personalchef zu sich und gibt ihm 
einen auftrag: “suchen sie in unse-
rem Unternehmen einen Mitarbeiter, 
dynamisch und kompetent, der das 
Zeug hat, einmal an meine stelle zu 
treten - und wenn sie ihn gefunden 
haben, schmeißen sie ihn raus!”

VIII. Sonstiges


